
Achtung:  

Es wurden noch eine kleine Nachschärfungen in der xsd pain.001.001.08_GBIC_3 vorgenommen: 

Hintergrund sind Unterschiede in der, bei Creditor Agent optionalen, Elementgruppe, <FinInstnId>, 

wie sie bereits bei Origional ISO V 03 und V08 vorhanden sind. Bei SEPA sollte dort - wenn überhaupt 

- nur eine BIC stehen. 

Für die DK-SEPA-TVS (GBIC) wurden wir daher Zweige gestrichen, es bleiben in der Struktur FinInstnId 

nur BIC bzw. BICFI übrig. 

Allerdings ist In der pain.001.001.03 - verwendet für SCT und SCT inst ohne Uhrzeit - das Element 

CdtrAgt/FinInstnId/BIC ein Pflichtfeld, während in pain.001.001.08 das Element 

CdtrAgt/FinInstnId/BICFI optional ist. 

Nun kommt die Unschärfe:  

In der Konsequenz hätte man in V08 zwei Optionen, "IBAN Only" auszudrücken:  

Variante 1: man lässt CdtrAgt weg (das ist der gewünschte Weg, wie auch bei V03) 

Variante 2: man schreibt die Elemente CdtrAgt und FinInstId, aber kein Element BICFI. Die zweite 

Option mit dem leeren Element FinInstnId ist nicht gewollt.  

Die Kardinalität von BICFI wurde daher auf 1..1 gesetzt - identisch zu V03. 

Es ist so jeweils nur möglich, entweder gar nichts zu Creditor Agent anzugeben oder genau eine BIC. 

Im Zuge der Komplettprüfung wurde an anderer Stelle auch noch eine Wertebereichsrestriktion 

durchgeführt (Pattern). 

Die nun in diesem CR gespeicherte enthält o.g. Anpassungen - bitte diese verwenden! 

Anfang Mai wird diese Fassung dannn auch www.ebics.de mit der Finalversion der Anlage 3 V 3.3 

veröffentlicht 
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